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Art. 520.9.4: Änderungsanträge Sportreglement STTL - Überprüfungen für Teams, die in der 
laufenden STTL-Saison spielen 
 
Antragsteller:   STTL-Vorstand  
Zuständige Instanz:  Nationalligaversammlung, STTL-Kammer 
Abstimmungstermin:  05.12.2025 
Inkrafttreten:   2026/2027 
 
Antrag zur Änderung des Sportreglements – Neuschaffung von Art. 520.9.4   
 
520.9.4 Die Clubs, die in der aktuellen Saison in der STTL spielen und beabsichtigen, dies in 
der nachfolgenden Saison auch zu tun, müssen gemäss Artikel 520.9.2 bis zum ersten Tag der 
Playoffs der aktuellen Saison vom STTL-Vorstand als teilnahmeberechtigt bezeichnet werden. 
Wird eine Mannschaft als nicht teilnahmeberechtigt bezeichnet, steigt sie per Ende der 
aktuellen Saison ab. Es werden keine Nachfristen gewährt. 
 
Begründung:  
Die Mannschaften, die in der laufenden Saison in der STTL spielen und in der nächsten weiterspielen 
möchten, müssen im Sinne einer Gleichbehandlung dieselben nicht-sportlichen Kriterien erfüllen wie 
die Teams, die sich für den Aufstieg bewerben. 
 
Stellungnahme STTL-Vorstand: 
Siehe Begründung. 
 
Empfehlung des STTL-Vorstands: 
Der STTL-Vorstand empfiehlt gemäss Mehrheitsbeschluss eine Annahme. 
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